
Zur Abgabe auf der Abfall-Annahmestelle in der Lemwerderstraße 
 
Anschrift des Händlers   
   

 
 
 
 
 
______________________________ 
Ort, Datum 

 
 

Anlieferung von Elektroaltgeräten 
 
Gemäß den Regelungen der Abfallentsorgungssatzung der Stadt Delmenhorst i.V.m. den Regelun-
gen des ElektroG können Elektroaltgeräte aus privaten Haushaltungen und von Vertreibern, die im 
Zuständigkeitsbereich der Stadt Delmenhorst angefallen sind, der Stadt Delmenhorst kostenlos auf 
der Abfall-Annahmestelle in der Lemwerderstraße, 27751 Delmenhorst, überlassen wer-
den. Maßgeblich für die Festlegung des Zuständigkeitsbereiches ist der Wohnort des Endnutzers. 
 
Folgende, mir von Kunden aus dem Zuständigkeitsbereich der Stadt Delmenhorst überlassenen 
Elektroaltgeräte sollen nunmehr auf der o.g. Abfall-Annahmestelle angeliefert werden: 
 

Gerätebezeichnung 
(z.B. Waschmaschine etc.) 

Gesamtzahl lt. 
beigefügter Liste

Gerätebezeichnung 
(z.B. Waschmaschine etc.) 

Gesamtzahl lt. 
beigefügter Liste 

    

    

    

    

    

 
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass die aufgeführten Altgeräte aus dem Zuständigkeits-
bereich der Stadt Delmenhorst stammen und von den Endnutzern kostenlos (ohne Berechnung 
für die Entsorgung der Geräte) zurückgenommen wurden.  
 
 
_____________________________ 
Datum, Unterschrift, Firmenstempel 
 
 
Abfall-Annahmestelle Lemwerderstraße  Öffnungszeiten: Mo – Fr.: 12:00 – 18:00 Uhr 
                       Sa.: 09:00 – 16:00 Uhr 
 

Es wird ausdrücklich darauf angewiesen, dass bei einer geplanten Anlieferung von 
mehr als 20 Elektroaltgeräten der Sammelgruppen 1 bis 3 (s. Anlage) der beabsich-
tigte Anlieferungstermin vorher mit den Mitarbeitern der Abfall-Annahmestelle tele-
fonisch (� 04221/1276-4310) abzustimmen ist.  
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse auf der Abfall-Annahmestelle sollte im 
Zweifelsfall eine vorherige Abstimmung bezüglich der Geeignetheit der Anliefe-
rungsfahrzeuge erfolgen. 

 
 

 

Ansprechpartner im Fachdienst Umwelt bei der Stadt Delmenhorst: 
 

Herr Thieleke         � Tel.: 04221/99-2875      � 04221/99-1256 
 
 



Zur Abgabe auf der Abfall-Annahmestelle in der Lemwerderstraße 

 
Anschrift des Händlers:  

 
                    Mit der Kunden-Unterschrift wird bestätigt, dass die aufgeführten 
                    Geräte kostenlos (ohne Berechung für die Entsorgung der Geräte). 
                    abgegeben worden sind. 
 
 

 

 
 
 

Datum Name Anschrift des Kunden Geräteart der Gruppen 1 bis 3 Unterschrift Kunde 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
________________________________ 
Datum, Unterschrift, Firmenstempel 



 
 

Aufteilung der Gerätearten in die Sammelgruppen 1 - 3 
(keine abschließende Auflistung; Änderungen vorbehalten) 

 

Sammelgruppe 1 Haushaltsgroßgeräte, automatische Ausgabegeräte 
  

• Waschmaschinen 
• Wäschetrockner 
• Geschirrspüler 
• Herde und Backöfen 
• Elektrische Koch- und Heizplatten 
• Mikrowellengeräte 
• Sonstige Großgeräte zum Kochen oder zur 

Lebensmittelverarbeitung 
• Elektrische Heizgeräte 
• Elektrische Heizkörper 
• Sonstige Großgeräte zum Beheizen von 

Räumen, Betten und Sitzmöbeln (keine
Nachtspeicheröfen, und keine Warmwasser-
geräte, die als Druckgeräte mit dem Wasser-
leitungssystem verbunden sind – beide Ge-
rätetypen stellen ortsfeste Anlagen dar, die 
nicht unter das ElektroG fallen) 

 

• Elektrische Ventilatoren 
• Klimageräte (ohne FCKW) 
• Sonstige Belüftungs-, Entlüftungs- und 

Klimageräte 
• Heißgetränkeautomaten 
• Automaten für heiße oder kalte Flaschen 

oder Dosen (keine Kühlautomaten mit 
FCKW) 

• Automaten für feste Produkte 
• Geldautomaten 
• Jegliche Geräte zur automatischen Abgabe 

von Produten (keine Kühlautomaten mit 
FCKW) 

 
 
 

  

Sammelgruppe 2 Kühlgeräte 
  

• Kühlgeräte 
• Kühlschränke 
• Gefriergeräte 
 

• Sonstige Geräte zur Kühlung, Konser-
vierung und Lagerung von Lebensmitteln 

• Klimageräte (mit FCKW – aber keine, mit 
dem Gebäude fest verbundenen Geräte) 

 
  

Sammelgruppe 3 
Informations- und Telekommunikationsgeräte,  

Geräte der Unterhaltungselektronik 
  

• Großrechner 
• Minicomputer 
• Drucker 
• PC und Laptops (inkl. CPU, Maus, Bildschirm, 

Tastatur) 
• Notebooks 
• Elektronische Notizbücher 
• Kopiergeräte 
• Elektrische und elektronische Schreibma-

schinen 
• Taschen- und Tischrechner 
• Sonstige Produkte und Geräte zur Erfassung, 

Speicherung, Verarbeitung, Darstellung oder
Übermittlung von Informationen mit elektri-
schen Mitteln (mit eigenständiger Funktion, 
wie z.B. Diskettenlaufwerke; aber keine Ste-
cker oder CD’s bzw. CD-ROM’s) 

• Benutzerendgeräte und –systeme 
• Faxgeräte und Telexgeräte 
• Telefone (auch Münz- und Karten- und Mo-

biltelefone (aber keine Telefonkarten o.ä.) 
 

• Anrufbeantworter 
• Sonstige Produkte oder Geräte zur Über-

tragung von Tönen, Bildern oder sonsti-
gen Informationen mit Telekommuni-
kationsmitteln 

• Radiogeräte (aber keine Autoradios, 
Freisprechanlagen, Navigationsgeräte, da 
diese in ein Transportmittel eingebaut 
werden; hier greift die Altfahrzeug-
Verordnung) 

• Fernsehgeräte 
• DVD-Player 
• Videokameras und -recorder 
• HiFi-Anlagen 
• Tonbandgeräte 
• Lautsprecherboxen (aber keine Autolaut-

sprecher) 
• Audio-Verstärker 
• Discman, Walkman, MP-3-Player 
• Musikinstrumente, wie z.B. E-Gitarre und 

Keyboard (aber keine, ohne elektrische 
Funktionen, wie z.B. akustische Gitarre, 
Klavier) 
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